
VERORDNUNG (EU) Nr. 1035/2010 DER KOMMISSION 

vom 15. November 2010 

zur Einführung eines vorläufigen Antidumpingzolls auf die Einfuhren von Melamin mit Ursprung in 
der Volksrepublik China 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 des Rates vom 
30. November 2009 über den Schutz gegen gedumpte Einfuh­
ren aus nicht zur Europäischen Gemeinschaft gehörenden Län­
dern ( 1 ) („Grundverordnung“), insbesondere auf Artikel 7, 

nach Anhörung des Beratenden Ausschusses, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

A. VERFAHREN 

1. Einleitung 

(1) Am 4. Januar 2010 ging bei der Kommission ein Antrag 
ein, der die Einfuhren von Melamin mit Ursprung in der 
Volksrepublik China betraf; der Antrag wurde nach 
Artikel 5 der Grundverordnung von den Unternehmen 
Borealis Agrolinz Melamine GmbH, DSM Melamine B.V. 
und Zakłady Azotowe Puławy („Antragsteller“) einge­
reicht, auf die mit über 50 % ein erheblicher Teil der 
Gesamtproduktion von Melamin in der Union entfällt. 

(2) Der Antrag enthielt Anscheinsbeweise für das Vorliegen 
von Dumping und für eine dadurch verursachte bedeu­
tende Schädigung, die als ausreichend für die Einleitung 
eines Verfahrens angesehen wurden. 

(3) Am 17. Februar 2010 kündigte die Kommission im 
Wege einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäi­
schen Union ( 2 ) die Einleitung eines Antidumpingverfah­
rens betreffend die Einfuhren von Melamin mit Ursprung 
in der Volksrepublik China („betroffenes Land“ oder „VR 
China“) in die Union an („Einleitungsbekanntmachung“). 

2. Von dem Verfahren betroffene Parteien 

(4) Die Kommission unterrichtete die Antragsteller, die be­
kanntermaßen betroffenen ausführenden Hersteller in der 
VR China, die bekanntermaßen betroffenen Einführer, 
Händler, Verwender, Lieferanten und Verbände sowie 
die Vertreter der VR China offiziell über die Einleitung 
des Verfahrens. Die interessierten Parteien erhielten Gele­
genheit, innerhalb der in der Einleitungsbekanntmachung 
gesetzten Frist ihren Standpunkt schriftlich darzulegen 
und eine Anhörung zu beantragen. 

(5) Angesichts der Vielzahl der ausführenden Hersteller in 
der VR China war in der Einleitungsbekanntmachung 
für die Untersuchung von Dumping und Schädigung 
ein Stichprobenverfahren nach Artikel 17 der Grundver­
ordnung vorgesehen. Damit die Kommission über die 
Notwendigkeit eines Stichprobenverfahrens entscheiden 
und gegebenenfalls Stichproben bilden konnte, wurden 

alle ausführenden Hersteller in der VR China aufgefor­
dert, mit der Kommission Kontakt aufzunehmen und 
ihr für den Untersuchungszeitraum (1. Januar 2009 bis 
31. Dezember 2009) die in der Einleitungsbekannt­
machung aufgeführten grundlegenden Informationen zu 
ihrer Tätigkeit in Verbindung mit der betroffenen Ware 
zu übermitteln. 

(6) Daraufhin gingen Antworten von sieben ausführenden 
Herstellern oder Unternehmensgruppen von ausführen­
den Herstellern in der VR China ein. Zwei Unternehmen 
lehnten allerdings bereits in einem frühen Stadium der 
Untersuchung eine weitere Mitarbeit ab. Damit erübrigte 
sich ein Stichprobenverfahren; alle Parteien wurden darü­
ber informiert, dass keine Stichprobe gebildet wird. 

(7) Damit ausführende Hersteller in der VR China, sofern sie 
es wünschten, Anträge auf Marktwirtschaftsbehandlung 
(„MWB“) oder individuelle Behandlung („IB“) stellen 
konnten, sandte die Kommission entsprechende Antrags­
formulare an die bekanntermaßen betroffenen ausführen­
den Hersteller in der VR China, an die chinesischen Be­
hörden sowie an weitere chinesische ausführende Herstel­
ler, die sich innerhalb der in der Einleitungsbekannt­
machung gesetzten Fristen selbst gemeldet hatten. Da­
raufhin beantragten drei chinesische Unternehmensgrup­
pen von ausführenden Herstellern und ein einzelnes Un­
ternehmen eine MWB nach Artikel 2 Absatz 7 der 
Grundverordnung oder — falls die Untersuchung ergeben 
sollte, dass sie die Voraussetzungen für eine MWB nicht 
erfüllten — alternativ eine IB. Eine weitere Unterneh­
mensgruppe beantragte lediglich eine IB. 

(8) Die Kommission sandte allen bekanntermaßen betroffe­
nen Parteien und allen übrigen Unternehmen, die sich 
innerhalb der in der Einleitungsbekanntmachung gesetz­
ten Fristen gemeldet hatten, Fragebogen zu. Antworten 
gingen ein von fünf ausführenden Herstellern und ihren 
verbundenen Unternehmen in der VR China, von einem 
Hersteller in den Vereinigten Staaten von Amerika, dem 
in der Einleitungsbekanntmachung vorgeschlagenen Ver­
gleichsland, sowie von einem Hersteller in Indonesien, 
das ebenfalls als Vergleichsland in Frage kam. Auch 
drei Unionshersteller beantworteten den Fragebogen; fer­
ner kooperierten sieben Verwender und übermittelten 
ihre Fragebogenantworten. Keiner der Einführer übermit­
telte der Kommission Informationen oder nahm im Laufe 
der Untersuchung Kontakt mit ihr auf. 

(9) Die Kommission holte alle Informationen ein, die sie für 
die vorläufige Ermittlung von Dumping, der dadurch ver­
ursachten Schädigung und des Unionsinteresses benö­
tigte, prüfte sie und führte in den Betrieben folgender 
Unternehmen Kontrollbesuche durch:
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a) Unionshersteller 

— Borealis Agrolinz Melamine GmbH, Österreich 

— DSM Melamine B.V. (jetzt OCI Melamine B.V.), 
Niederlande 

— Zakłady Azotowe Puławy, Polen 

b) Ausführende Hersteller in der VR China 

— Sichuan Chemical Group: Sichuan Chemical Co., 
Ltd., Sichuan Jinhua Chemical Co., Ltd., New Ti­
anfu Chemicals Co., Ltd. und M&A Chemicals 
Corporation 

— Sichuan Golden Elephant Group: Sichuan Golden 
Elephant Chemical Industry Group Co., Ltd. und 
Sichuan Jade Elephant Melamine S&T Co., Ltd. 

— Shandong Liaherd Group: Shandong Liaherd Che­
mical Industry Co., Ltd., Shandong Lianhe Fen­
gyuan Chemical Industry Co., Ltd. und Yiyuan 
Lianhe Fertilizer Co., Ltd. 

— Tianjin Kaiwei Chemical Co., Ltd. 

— Henan Junhua Group: Henan Junhua Chemical 
Company Ltd. und Haohua-Junhua Group Zhen­
gyang Chemical Co., Ltd. 

(10) Da für den ausführenden Hersteller, der lediglich eine IB 
beantragt hatte, und für die ausführenden Hersteller, de­
nen keine MWB gewährt werden konnte, ein Normalwert 
ermittelt werden musste, wurde im Hinblick auf die Er­
mittlung des Normalwerts anhand von Daten aus dem 
Vergleichsland Indonesien ein Kontrollbesuch in den Be­
trieben des folgenden Unternehmens durchgeführt: 

c) Hersteller in Indonesien 

— DSM Kaltim Melamine (DKM). 

3. Untersuchungszeitraum 

(11) Die Dumping- und die Schadensuntersuchung betrafen 
den Zeitraum vom 1. Januar 2009 bis zum 
31. Dezember 2009 („Untersuchungszeitraum“ oder 
„UZ“). Die Untersuchung der für die Schadensanalyse 
relevanten Entwicklungen betraf den Zeitraum vom 
1. Januar 2006 bis zum Ende des Untersuchungszeit­
raums („Bezugszeitraum“). 

B. BETROFFENE WARE UND GLEICHARTIGE WARE 

1. Betroffene Ware 

(12) Bei der betroffenen Ware handelt es sich um Melamin 
mit Ursprung in der Volksrepublik China, das derzeit 
unter dem KN-Code 2933 61 00 eingereiht wird. 

(13) Melamin ist ein weißes, kristallines Pulver, das aus Harn­
stoff gewonnen wird. Es wird vor allem in Laminaten, 

Formmassepulver, Holzspanplatten und Beschichtungs­
harzen verwendet. 

2. Gleichartige Ware 

(14) Die Untersuchung ergab, dass das vom Wirtschaftszweig 
der Union hergestellte und in der Union verkaufte Mela­
min, das in der VR China hergestellte und auf dem In­
landsmarkt verkaufte Melamin, das aus der VR China in 
die Union eingeführte Melamin sowie das im Vergleichs­
land Indonesien hergestellte und verkaufte Melamin im 
Wesentlichen dieselben grundlegenden materiellen und 
chemischen Eigenschaften und dieselben grundlegenden 
Endverwendungen aufweisen. 

(15) Daher werden diese Waren vorläufig als gleichartige Wa­
ren im Sinne des Artikels 1 Absatz 4 der Grundverord­
nung angesehen. 

C. DUMPING 

1. Marktwirtschaftsbehandlung 

(16) Nach Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe b der Grundverord­
nung wird der Normalwert in Antidumpinguntersuchun­
gen betreffend Einfuhren mit Ursprung in der VR China 
für diejenigen Hersteller, die den Untersuchungsergebnis­
sen zufolge die Kriterien des Artikels 2 Absatz 7 Buch­
stabe c der Grundverordnung erfüllen, nach Artikel 2 
Absätze 1 bis 6 ermittelt. Zur besseren Übersicht folgt 
eine kurze Zusammenfassung dieser Kriterien: 

— Geschäftsentscheidungen beruhen auf Marktsignalen, 
der Staat greift diesbezüglich nicht nennenswert ein, 
und die Kosten beruhen auf Marktwerten, 

— die Unternehmen verfügen über eine einzige klare 
Buchführung, die von unabhängigen Stellen nach in­
ternationalen Rechnungslegungsgrundsätzen geprüft 
und in allen Bereichen angewendet wird, 

— es bestehen keine nennenswerten Verzerrungen in­
folge des früheren nichtmarktwirtschaftlichen Sys­
tems, 

— Insolvenz- und Eigentumsvorschriften gewährleisten 
Stabilität und Rechtssicherheit und 

— Währungsumrechnungen erfolgen zu Marktkursen. 

(17) Drei Unternehmensgruppen von ausführenden Herstel­
lern und ein ausführender Hersteller in der VR China 
beantragten eine MWB; sie sandten das entsprechende 
Antragsformular fristgerecht zurück. 

(18) Zu diesen kooperierenden Unternehmen in der VR China 
holte die Kommission alle ihr erforderlich erscheinenden 
Daten ein und überprüfte die Angaben im MWB-Antrag 
bei einem Kontrollbesuch in den Betrieben der fraglichen 
Unternehmen.
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(19) Die Untersuchung ergab, dass keiner der kooperierenden 
ausführenden Hersteller oder der Unternehmensgruppen 
von ausführenden Herstellern in der VR China die MWB- 
Kriterien erfüllte. Alle in der VR China ansässigen Unter­
nehmen, die an der Herstellung oder dem Vertrieb von 
Melamin beteiligt sind, wurden aufgefordert, eine MWB 
zu beantragen. Sollte einem Unternehmen einer Unter­
nehmensgruppe keine MWB gewährt werden, so wird 
auch der Unternehmensgruppe insgesamt die MWB ver­
weigert. 

(20) Den Unternehmen, die aus Erdgas Harnstoff herstellen, 
der wiederum zur Herstellung von Melamin verwendet 
wird, wurde die MWB mit der Begründung verweigert, 
dass die Kosten für den wichtigsten Input (Erdgas) nicht 
— wie in Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe c der Grundver­
ordnung gefordert — im Wesentlichen auf Marktwerten 
beruhten. Die MWB-Untersuchung ergab, dass dies auf 
die staatlichen Eingriffe in den Erdgasmarkt der VR China 
zurückzuführen war. 

(21) Der Erdgasmarkt in der VR China wird von drei Staats­
unternehmen beherrscht. Unternehmen, die Harnstoff 
herstellen und diesen anschließend zur Melaminherstel­
lung verwenden, profitieren bei der Harnstoffherstellung 
von einem staatlich festgesetzten Niedrigpreis für Gas. 
Ein Unternehmen, das Harnstoff aus Gas herstellt, der 
als Dünger für die chinesische Landwirtschaft und Le­
bensmittelindustrie von Bedeutung ist, zahlt im Vergleich 
zu Unternehmen, die Gas für andere industrielle Zwecke 
benötigen, einen deutlich niedrigeren Gaspreis. Abge­
sehen von diesem Doppelpreissystem ist auch der Preis 
für Erdgas, das für industrielle Zwecke bestimmt ist, 
schon an sich durch staatliche Einflussnahme verzerrt 
und liegt deutlich unter dem Weltmarktpreis. 

(22) Aufgrund des niedrigen Gaspreises können diese Mela­
minhersteller die Ware zu außergewöhnlich niedrigen 
Preisen herstellen; sie profitieren somit von dem verzerr­
ten Niedrigpreis für Erdgas. Da Erdgas einen Großteil der 
Kosten für Harnstoff ausmacht (rund 80 %) und auf 
Harnstoff zwischen 50 % und 60 % der Produktionskos­
ten für Melamin entfallen, kann für diejenigen Unterneh­
men in der VR China, die Harnstoff aus Erdgas herstellen, 
das erste Kriterium nicht als erfüllt gelten. 

(23) Einige Unternehmen stellen Harnstoff nicht selbst her, 
sondern beziehen ihn von unabhängigen Lieferanten. Al­
lerdings ist auch der Harnstoffmarkt an sich durch drei 
Hauptformen staatlicher Einflussnahme verzerrt. Erstens 
galten für Harnstoff im UZ strenge Einfuhrkontingente 
und es wurden Ausfuhrsteuern in Höhe von 110 % in 
der Hochsaison und von 10 % in der Nebensaison erho­
ben. Zweitens befreite die chinesische Regierung den In­
landsverkauf von Harnstoff ab dem 1. Juli 2005 von der 
MwSt. Drittens greift die chinesische Regierung über das 
im Jahr 2004 eingeführte „State Fertilizer System“ (Staat­
liches Düngemittelsystem) direkt in den Markt ein; bei 
diesem System kauft der Staat den Harnstoff unmittelbar 
bei den Herstellern und bildet eine strategische Reserve, 
aus der er dann bestimmte Mengen an Harnstoff auf den 
Inlandsmarkt bringen kann. Die Harnstoffhersteller pro­

fitieren außerdem von Vorzugsstromtarifen, Vorzugs­
bahnfrachttarifen und, wie oben erwähnt, von Vorzugs­
preisen für Erdgas. 

(24) Die Ausfuhrbeschränkungen haben, in Kombination mit 
den Vorteilen bei Harnstoffverkäufen im Inland, zur 
Folge, dass geringere Harnstoffmengen ausgeführt und 
Lieferungen auf den Inlandsmarkt umgelenkt werden, 
so dass der Inlandspreis unter Druck gerät. Der niedrige 
Inlandspreis ist die unmittelbare Folge der staatlichen 
Einflussnahme auf den Harnstoffmarkt in der VR China. 
Dementsprechend kann auch für diejenigen Unterneh­
men in der VR China, die keinen Harnstoff herstellen, 
sondern ihn von Dritten beziehen, das erste Kriterium 
nicht als erfüllt gelten. 

(25) Abgesehen von der oben beschriebenen Allgemeinsitua­
tion erfüllte eine Unternehmensgruppe auch nicht die 
übrigen Anforderungen des ersten Kriteriums, da sich 
die Holdinggesellschaft zu 100 % in Staatsbesitz befindet 
und die der Unternehmensgruppe angehörenden einzel­
nen Unternehmen mehrheitlich in Staatsbesitz sind. Mit­
hin greift der Staat bei dieser Unternehmensgruppe in 
erheblichem Maße in wichtige Geschäftsentscheidungen 
ein. 

(26) Zwei Unternehmen erfüllten entweder nicht das zweite 
oder nicht das dritte Kriterium. Eines dieser Unternehmen 
konnte keine vollständige Buchführung vorlegen, außer­
dem wurden ihm von einer öffentlichen Einrichtung un­
entgeltlich Büroräume zur Verfügung gestellt. Das andere 
Unternehmen führte seine Bücher nicht nach internatio­
nalen Rechnungslegungsgrundsätzen; es konnte auch 
nicht nachweisen, dass seine Übernahme eines im Staats­
besitz befindlichen Unternehmens zum beizulegenden 
Zeitwert erfolgte. 

(27) Ein weiteres Unternehmen konnte nicht nachweisen, dass 
es das dritte Kriterium erfüllte, denn für eine Schuld im 
Zusammenhang mit dem Verkauf seiner Anteile im Zuge 
der Privatisierung wurden keine Zinsen gezahlt. Konkret 
wurde zu Beginn der Privatisierung einem Anteilseigner 
das von ihm investierte Kapital in Form eines Darlehens 
zurückgezahlt. Bei nachfolgenden Anteilsübertragungen 
erfolgte die Zahlung durch Übernahme der Verbindlich­
keit. Erst nach 10 Jahren wurde das Darlehen dann von 
dem inzwischen privatwirtschaftlichen Eigner der Anteile 
zurückgezahlt, ohne dass für das Darlehen jemals Zinsen 
erhoben oder gezahlt worden wären. 

(28) Einem Unternehmen wurde die MWB verweigert, weil 
seine verbundene Vertriebsgesellschaft, die ebenfalls mit 
der betroffenen Ware handelt, kein MWB-Antragsformu­
lar ausgefüllt hatte. 

(29) Die Kommission unterrichtete die betroffenen Unterneh­
men in der VR China, die Behörden der VR China und 
die Antragsteller offiziell über die MWB-Feststellungen. 
Sie erhielten ferner Gelegenheit, ihre Standpunkte schrift­
lich darzulegen und eine Anhörung zu beantragen, falls 
besondere Gründe dafür sprachen.
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(30) Es gingen mehrere schriftliche Stellungnahmen ein, au­
ßerdem fand eine Anhörung mit einigen ausführenden 
Herstellern statt. Die ausführenden Hersteller brachten 
vor, in der VR China werde zur Herstellung von rund 
70 % des Harnstoffs vor allem Kohle als wichtigster Input 
verwendet, nur rund 30 % des Harnstoffs werde aus Erd­
gas hergestellt. Da der Staat jedoch auch auf den Harn­
stoffmarkt Einfluss nimmt (siehe Randnummern 23 und 
24), ändert dies nichts an der Schlussfolgerung, dass die 
Produktionskosten für Melamin deutlich verzerrt sind. 
Das Vorbringen wird daher zurückgewiesen. 

(31) Auch weitere, in den schriftlichen Stellungnahmen und 
während der Anhörung vorgebrachte Argumente, boten 
keinen Anlass zur Änderung des Vorschlags, den MWB- 
Antrag aller Unternehmen abzulehnen. 

(32) Aus dem vorstehenden Sachverhalt folgt, dass keines der 
kooperierenden Unternehmen in der VR China, die eine 
MWB beantragt hatten, nachweisen konnte, dass es die 
Kriterien nach Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe c der Grund­
verordnung erfüllte. Die Kommission vertrat daher die 
Auffassung, dass diesen Unternehmen eine MWB verwei­
gert werden sollte. Der Beratende Ausschuss wurde ge­
hört; er erhob keine Einwände gegen diese Schlussfolge­
rung. 

2. Individuelle Behandlung 

(33) Nach Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe a der Grundverord­
nung wird für unter Artikel 2 Absatz 7 der Grundver­
ordnung fallende Länder gegebenenfalls ein landesweiter 
Zoll festgesetzt, außer wenn Unternehmen nachweisen 
können, dass sie die Kriterien des Artikels 9 Absatz 5 
der Grundverordnung erfüllen. 

(34) Alle Unternehmen und Unternehmensgruppen, die eine 
MWB beantragt hatten, hatten auch eine IB für den Fall 
beantragt, dass ihnen keine MWB gewährt würde. Außer­
dem hatte eine Unternehmensgruppe nur eine IB bean­
tragt. Anhand der verfügbaren Informationen wurde vor­
läufig festgestellt, dass drei der fünf ausführenden Her­
steller oder Unternehmensgruppen von ausführenden 
Herstellern in der VR China alle IB-Anforderungen erfüll­
ten. Einer Unternehmensgruppe in der VR China wurde 
eine IB verweigert, weil sich die Holdinggesellschaft zu 
100 % und die der Unternehmensgruppe angehörenden 
einzelnen Unternehmen mehrheitlich in Staatsbesitz be­
finden. Einem weiteren Unternehmen wurde die IB ver­
weigert, weil eine verbundene Vertriebsgesellschaft kein 
MWB-/IB-Antragsformular ausgefüllt hatte. Daher konnte 
nicht beurteilt werden, ob die IB-Kriterien erfüllt waren. 

3. Normalwert 

a) Wahl des Vergleichslands 

(35) Nach Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe a der Grundverord­
nung ist der Normalwert für ausführende Hersteller, de­
nen keine MWB gewährt wurde, auf der Grundlage der 
Inlandspreise oder des rechnerisch ermittelten Normal­
werts in einem Vergleichsland zu ermitteln. 

(36) In der Einleitungsbekanntmachung hatte die Kommission 
ihre Absicht bekundet, die Vereinigten Staaten von Ame­
rika als geeignetes Vergleichsland zur Ermittlung des Nor­
malwerts heranzuziehen; die interessierten Parteien wur­
den zu einer diesbezüglichen Stellungnahme aufgefordert. 

(37) Die Kommission prüfte, ob die Wahl anderer Länder als 
Vergleichsland vertretbar wäre, und sandte Fragebogen an 
Melaminhersteller in Indien, Iran, Indonesien und den 
Vereinigten Staaten von Amerika. Nur die Melaminher­
steller in den USA und in Indonesien beantworteten die 
Fragebogen. 

(38) Im Anschluss an die Prüfung der Antworten wurde In­
donesien als Vergleichsland gewählt; das Land ist offen­
sichtlich ein offener Markt mit einem niedrigen Einfuhr­
zoll und mit beträchtlichen Einfuhren aus mehreren 
Drittländern. Außerdem ergab die Untersuchung, dass 
die Kostenstruktur eines chinesischen Herstellers eher 
mit der Kostenstruktur eines indonesischen als mit der­
jenigen eines US-amerikanischen Herstellers vergleichbar 
war; ein Vergleich mit Indonesien ergäbe somit einen 
realistischeren Normalwert. Die Untersuchung lieferte 
keine Anhaltspunkte dafür, dass Indonesien nicht zur 
Ermittlung des Normalwerts geeignet wäre. 

(39) Letztendlich forderte keine der interessierten Parteien, 
auch nicht die Antragsteller, dass bei dieser Untersuchung 
die USA als geeignetes Vergleichsland herangezogen wer­
den müssten. 

(40) Die Angaben des kooperierenden indonesischen Herstel­
lers wurden vor Ort überprüft; sie erwiesen sich als zu­
verlässig und für die Ermittlung des Normalwerts geeig­
net. 

(41) Daher wird vorläufig der Schluss gezogen, dass Indone­
sien ein geeignetes und angemessenes Vergleichsland im 
Sinne des Artikels 2 Absatz 7 der Grundverordnung ist. 

b) Ermittlung des Normalwerts 

(42) Nach Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe a der Grundverord­
nung wurde der Normalwert anhand der überprüften 
Angaben des Herstellers im Vergleichsland ermittelt. 

(43) Die betroffene Ware wurde auf dem indonesischen In­
landsmarkt in repräsentativen Mengen verkauft. 

(44) Da die Verkäufe an unabhängige Abnehmer auf dem 
Inlandsmarkt im Untersuchungszeitraum nicht gewinn­
bringend waren, wurde der Normalwert anhand der Her­
stellkosten des indonesischen Herstellers zuzüglich eines 
angemessenen Betrags für VVG-Kosten sowie Gewinne 
auf dem Inlandsmarkt rechnerisch ermittelt. 

(45) Die VVG-Kosten und die Gewinne wurden nach Artikel 2 
Absatz 6 Buchstabe c der Grundverordnung anhand einer 
anderen vertretbaren Methode, nämlich anhand des Ver­
gleichs der VVG-Kosten und der Gewinne mit denjenigen 
des Wirtschaftszweigs der Union, ermittelt. Der Betrag 
für die VVG-Kosten wurde für angemessen befunden,
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da er den VVG-Kosten des Wirtschaftszweigs der Union 
entsprach. Der Betrag für die Gewinne entsprach annä­
hernd den Gewinnen, die der Wirtschaftszweig der Union 
in gewinnbringenden Jahren erzielte. Es gab keinen Hin­
weis darauf, dass dieser Gewinn höher wäre als der Ge­
winn, den andere Ausführer oder Hersteller normaler­
weise beim Verkauf von Waren derselben allgemeinen 
Warengruppe auf dem Inlandsmarkt des Ursprungslandes 
erzielen. 

c) Ausfuhrpreise für die ausführenden Hersteller, denen eine IB 
gewährt wurde 

(46) Da alle kooperierenden ausführenden Hersteller, denen 
eine IB gewährt wurde, Ausfuhrverkäufe in die Union 
direkt an unabhängige Abnehmer in der Union tätigten, 
wurden die Ausfuhrpreise nach Artikel 2 Absatz 8 der 
Grundverordnung anhand der für die betroffene Ware 
tatsächlich gezahlten oder zu zahlenden Preise ermittelt. 

d) Vergleich 

(47) Der Normalwert und die Ausfuhrpreise wurden auf der 
Stufe „ab Werk“ miteinander verglichen. Im Interesse ei­
nes gerechten Vergleichs wurden nach Artikel 2 Absatz 
10 der Grundverordnung für Unterschiede, die die Preise 
und ihre Vergleichbarkeit beeinflussten, gebührende Be­
richtigungen vorgenommen. Diese Berichtigungen betra­
fen Transport-, Versicherungs-, Bereitstellungs- und Ne­
benkosten, Verpackungs- und Kreditkosten sowie Bank­
gebühren und Provisionen; sie wurden in allen Fällen 
zugestanden, in denen die Anträge für begründet, korrekt 
und stichhaltig belegt befunden wurden. 

(48) Es wird darauf hingewiesen, dass der Normalwert und der 
Ausfuhrpreis auf derselben Stufe indirekter Besteuerung, 
d. h. einschließlich MwSt, verglichen wurden. 

4. Dumpingspannen 

a) Kooperierende ausführende Hersteller, denen eine IB gewährt wurde 

(49) Für die kooperierenden ausführenden Hersteller, denen eine IB gewährt wurde, wurden die Dumping­
spannen nach Artikel 2 Absätze 11 und 12 der Grundverordnung ermittelt; dazu wurde der für das 
Vergleichsland ermittelte gewogene durchschnittliche Normalwert mit dem gewogenen Durchschnitts­
preis des jeweiligen Unternehmens für die Ausfuhren der betroffenen Ware in die Union ermittelt, die 
ihrerseits wie oben erläutert ermittelt wurden. 

(50) Die auf dieser Grundlage ermittelten vorläufigen Dumpingspannen, ausgedrückt als Prozentsatz des 
CIF-Preises frei Grenze der Union, unverzollt, betragen: 

Unternehmen Vorläufige Dumpingspanne 

Sichuan Golden Elephant Chemical Industry Group Co., Ltd. und sein verbun­
denes Unternehmen Sichuan Jade Elephant Melamine S&T Co., Ltd. 

44,9 % 

Shandong Liaherd Chemical Industry Co., Ltd. und seine verbundenen Unterneh­
men Shandong Lianhe Fengyuan Chemical Industry Co., Ltd. und Yiyuan Lianhe 
Fertilizer Co., Ltd. 

47,6 % 

Henan Junhua Chemical Company Ltd. und sein verbundenes Unternehmen 
Haohua-Junhua Group Zhengyang Chemical Co., Ltd. 

49,0 % 

b) Alle übrigen ausführenden Hersteller 

(51) Zur Berechnung der landesweiten Dumpingspanne für alle übrigen ausführenden Hersteller in der VR 
China wurde zunächst der Umfang der Mitarbeit ermittelt; dazu wurden die Angaben der koope­
rierenden ausführenden Hersteller zum Volumen der Ausfuhren in die Union mit den entsprechenden 
Eurostat-Statistiken verglichen. 

(52) Da die Mitarbeit in der VR China gering war (30 %), wurde zur Ermittlung der landesweiten Dum­
pingspanne für alle übrigen Ausführer in der VR China der für Indonesien ermittelte Normalwert mit 
den Angaben der kooperierenden ausführenden Hersteller, denen weder eine MWB noch eine IB 
gewährt wurde, zu den Ausfuhrpreisen verglichen. 

(53) Auf dieser Grundlage wurde die landesweite Dumpingspanne vorläufig auf 65,6 % des CIF-Preises frei 
Grenze der Union, unverzollt, festgesetzt. 

D. SCHÄDIGUNG 

1. Produktion der Union und Wirtschaftszweig der Union 

(54) Der Antrag wurde von den drei wichtigsten Melaminherstellern in der Union eingereicht, die über 
Produktionsstätten in Österreich, Deutschland und Italien (Borealis), den Niederlanden (DSM) und 
Polen (Puławy) verfügen; auf diese Hersteller entfielen im UZ insgesamt über 90 % der Gesamtpro­
duktion von Melamin in der Union. Zwei weitere Hersteller, deren Produktionsumfang eher begrenzt 
ist, erhoben keine Einwände gegen die Einleitung der Untersuchung.
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(55) Zur Ermittlung der Gesamtproduktion der Union wurden alle verfügbaren Informationen über Uni­
onshersteller, einschließlich im Antrag enthaltener Informationen und Daten, die vor und nach der 
Einleitung der Untersuchung bei Herstellern in der Union eingeholt wurden, herangezogen. 

(56) Auf dieser Grundlage wurde die Gesamtproduktion der Union im UZ auf rund 340 000 Tonnen 
geschätzt. Darin war die Produktion aller Unionshersteller enthalten, die mit der Kommission Kontakt 
aufgenommen hatten, sowie die geschätzte Produktion weiterer Hersteller, die sich während des 
Verfahrens nicht geäußert hatten („Hersteller, die nicht reagierten“). Da zu den nicht reagierenden 
Herstellern keine weiteren Informationen verfügbar waren, wurden für die Ermittlung der Gesamt­
produktion und des Gesamtverbrauchs in der Union die entsprechenden Angaben aus dem Antrag 
herangezogen. 

2. Verbrauch in der Union 

(57) Der Verbrauch wurde auf Grundlage der Gesamteinfuhren, ermittelt anhand von Eurostat-Daten, und 
der Gesamtverkäufe des Wirtschaftszweigs der Union auf dem Unionsmarkt, einschließlich der ge­
schätzten Verkäufe der Hersteller, die nicht reagierten, berechnet. Die Schätzung stützte sich auf 
Daten aus dem Antrag. 

Tabelle 1 

2006 2007 2008 UZ 

Volumen (in Tonnen) 367 476 388 567 323 638 266 178 

Indexiert 100 105 88 72 

Quelle: Eurostat-Daten und Fragebogenantworten 

(58) Der Verbrauch stieg von 2006 bis 2007 um 5 %, ging dann von 2007 bis 2008 um 17 % zurück 
und verringerte sich im UZ nochmals um 16 %. Insgesamt nahm der Verbrauch im Bezugszeitraum 
um 28 % ab. 

(59) Der Rückgang beim Melaminverbrauch lässt sich auf die Konjunktur zurückführen, insbesondere auf 
den vorübergehenden Einbruch auf dem Wohnungsbaumarkt, dem größten Markt für die wichtigsten 
Melaminverwendungen. In dieser Branche ist Melamin ein wichtiges Vormaterial, das voraussichtlich 
nicht durch ein anderes Material ersetzt wird. Mithin steht zu erwarten, dass die Nachfrage nach 
Melamin im Zuge der allgemeinen Wirtschaftserholung wieder anziehen wird. 

3. Einfuhren aus dem betroffenen Land in die Union 

a) Menge, Preis und Marktanteil der Einfuhren aus der VR China 

(60) Den Untersuchungsergebnissen zufolge stellt sich die Entwicklung der Einfuhren von Melamin aus 
der VR China wie folgt dar: 

Tabelle 2 

Einfuhren aus der VR China 2006 2007 2008 UZ 

Volumen (in Tonnen) 26 565 42 750 34 595 17 434 

Indexiert 100 161 130 66 

Quelle: Eurostat 

(61) Von 2006 bis 2008 waren die chinesischen Einfuhren verstärkt auf dem Unionsmarkt vertreten. 
Während der Gesamtverbrauch auf dem EU-Markt im selben Zeitraum um 12 % rückläufig war, 
stiegen die Absatzmengen der chinesischen Ausführer auf dem Unionsmarkt um 30 %. Wie der 
folgenden Tabelle zu entnehmen ist, konnten sie in diesem Zeitraum auch ihren Marktanteil aus­
bauen. 

(62) Im UZ änderte sich die Lage insofern, als der Verbrauch um 18 % sank und die Ausfuhrmengen der 
chinesischen Hersteller noch stärker zurückgingen. Dementsprechend büßten die chinesischen Ein­
fuhren im UZ auch Marktanteile ein.
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Tabelle 3 

Marktanteil der Einfuhren aus der VR 
China 2006 2007 2008 UZ 

Marktanteil 7,2 % 11,0 % 10,7 % 6,5 % 

Indexiert 100 153 148 91 

Auf der Grundlage der Eurostat-Daten wäre zu vermuten, dass der Preis der Einfuhren aus der VR 
China im Bezugszeitraum insgesamt um 10 % anstieg. 

Tabelle 4 

2006 2007 2008 UZ 

Durchschnittspreis (in EUR/ 
Tonne) 

814 802 1 149 896 

Indexiert 100 99 141 110 

Quelle: Eurostat 

(63) Allerdings war die Mitarbeit der chinesischen Ausführer sehr gering; die Untersuchung ergab, dass der 
durchschnittliche Einfuhrpreis der kooperierenden chinesischen Ausführer, auf die rund 30 % der 
Gesamtausfuhren aus der VR China entfielen, weit unter dem Eurostat-Preis und mit durchschnittlich 
806 EUR/Tonne im UZ auch unter dem Preis des Wirtschaftszweigs der Union lag. 

(64) Beim jetzigen Stand der Untersuchung vertritt die Kommission daher die Auffassung, dass der in den 
Betrieben der kooperierenden ausführenden Hersteller in der VR China überprüfte Preis bei der 
Analyse der Schädigung und der Schadensursache berücksichtigt werden sollte. 

(65) Während der Untersuchung behaupteten einige Parteien, die Qualität des aus der VR China einge­
führten Melamins sei geringer als die Qualität des vom Wirtschaftszweig der Union hergestellten 
Melamins; für bestimmte Verwendungen, beispielsweise für Oberflächenbehandlungen, sei es nicht 
geeignet. Da für diese Behauptung keine Beweise vorgelegt werden konnten, wurde sie zu diesem 
Zeitpunkt der Untersuchung nicht berücksichtigt. 

b) Preisunterbietung 

(66) Für die Zwecke der Preisunterbietungsanalyse wurden die gewogenen durchschnittlichen Verkaufs­
preise, die der Wirtschaftszweig der Union unabhängigen Abnehmern auf dem Unionsmarkt in 
Rechnung stellte und die, insbesondere in Bezug auf Transport- und Bereitstellungskosten, auf die 
Stufe „ab Werk“ gebracht wurden, mit den entsprechenden gewogenen Durchschnittspreisen auf CIF- 
Stufe verglichen, die die kooperierenden Ausführer in der VR China dem ersten unabhängigen 
Abnehmer auf dem Unionsmarkt in Rechnung stellten. 

(67) Der Vergleich ergab, dass im UZ die gedumpten Preise der betroffenen Ware mit Ursprung in der VR 
China beim Verkauf in der Union die Preise des Wirtschaftszweigs der Union um 10,3 % unterboten. 

4. Wirtschaftliche Lage des Wirtschaftszweigs der Union 

a) Vorbemerkungen 

(68) Nach Artikel 3 Absatz 5 der Grundverordnung umfasste die Prüfung der Auswirkungen der gedump­
ten Einfuhren auf den Wirtschaftszweig der Union eine Beurteilung aller relevanten Wirtschaftsindi­
katoren, die die Lage des Wirtschaftszweigs der Union von 2006 bis zum Ende des UZ beeinflussten. 

b) Produktion, Produktionskapazität und Kapazitätsauslastung 

Tabelle 5 

2006 2007 2008 UZ 

Produktion (in Tonnen) 378 961 371 564 358 794 304 028 

Indexiert 100 98 95 80
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2006 2007 2008 UZ 

Kapazität (in Tonnen) 442 000 442 000 396 200 396 200 

Indexiert 100 100 90 90 

Kapazitätsauslastung 86 % 84 % 91 % 77 % 

Indexiert 100 98 106 90 

Quelle: Fragebogenantworten 

(69) Wie die vorstehende Tabelle zeigt, ging die Produktion des Wirtschaftszweigs der Union in diesem 
Zeitraum um 20 % zurück. Die Produktionskapazität des Wirtschaftszweigs der Union sank im 
Bezugszeitraum um 10 %. 

(70) Der Wirtschaftszweig der Union verringerte seine Produktionskapazität im Jahr 2008 auf rund 
396 200 Tonnen. Angesichts eines stagnierenden Absatzes und sinkender Produktionsmengen ging 
die Auslastung der verfügbaren Kapazität jedoch von 86 % im Jahr 2006 auf 77 % im UZ zurück. 
Der stärkste Rückgang war von 2008 bis zum UZ zu verzeichnen. 

c) Verkaufsmenge und Marktanteil 

(71) Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Verkaufszahlen beziehen sich auf die Verkäufe an den 
ersten unabhängigen Abnehmer auf dem Unionsmarkt. 

Tabelle 6 

2006 2007 2008 UZ 

Volumen (in Tonnen) 254 707 274 211 241 867 215 469 

Indexiert 100 108 95 85 

Marktanteil 74 % 75 % 80 % 86 % 

Indexiert 100 107 107 116 

Quelle: Fragebogenantworten 

(72) Während der Unionsverbrauch von 2006 bis zum UZ um 28 % sank, ging die Menge der gleich­
artigen Ware, die der Wirtschaftszweig der Union an unabhängige Abnehmer auf dem Unionsmarkt 
verkaufte, um 15 % zurück. Mithin konnte der Wirtschaftszweig der Union seinen Marktanteil von 
74 % im Jahr 2006 auf 86 % im UZ ausbauen. 

d) Durchschnittliche Preise des Wirtschaftszweigs der Union und Produktionskosten 

(73) Im Bezugszeitraum sanken die Durchschnittspreise ab Werk, die der Wirtschaftszweig der Union 
unabhängigen Abnehmern auf dem Unionsmarkt in Rechnung stellte, um 5 %. Von 2008 bis zum 
UZ war mit einem Minus von 26 % ein deutlicher Rückgang der Verkaufspreise zu verzeichnen. 

Tabelle 7a 

2006 2007 2008 UZ 

Durchschnittspreis (in EUR/ 
Tonne) 

949 998 1 217 898 

Indexiert 100 105 128 95 

Quelle: Fragebogenantworten 

(74) Die Untersuchung ergab, dass die durchschnittlichen Produktionskosten des Wirtschaftszweigs der 
Union von 2006 bis zum UZ um 2 % sanken. Der Wirtschaftszweig der Union war im selben 
Zeitraum jedoch gezwungen, seine Verkaufspreise niedrig zu halten, um mit den gedumpten Nied­
rigpreiseinfuhren konkurrieren zu können. Mithin lagen die Verkaufspreise des Wirtschaftszweigs der 
Union im UZ deutlich unter den Produktionskosten.

DE 16.11.2010 Amtsblatt der Europäischen Union L 298/17



(75) Damit ergibt sich für die Produktionskosten (PK) des Wirtschaftszweigs der Union im Bezugszeitraum 
folgende Entwicklung: 

Tabelle 7b 

2006 2007 2008 UZ 

Durchschnittliche PK (in EUR/ 
Tonne) 

1 076 1 054 1 229 1 060 

Indexiert 100 98 114 98 

Quelle: Fragebogenantworten 

e) Lagerbestände 

(76) Die Lagerbestände machten im UZ rund 5 % der Produktionsmenge aus. Der Wirtschaftszweig der 
Union baute seine Lagerbestände im Bezugszeitraum um 68 % ab, insbesondere von 2008 bis zum 
UZ. Dieser Abbau muss allerdings vor dem Hintergrund der schwächeren Geschäftstätigkeit infolge 
der Schrumpfungsmaßnahmen (Downsizing) im Wirtschaftszweig der Union gesehen werden. 

Tabelle 8 

2006 2007 2008 UZ 

Lagerbestände (in Tonnen) 51 650 31 019 48 732 16 611 

Indexiert 100 60 94 32 

Quelle: Fragebogenantworten 

f) Beschäftigung, Löhne und Produktivität 

Tabelle 9 

2006 2007 2008 UZ 

Beschäftigung – Vollzeitäquiva­
lente (VZÄ) 

706 688 613 606 

Index 100 97 87 86 

Arbeitskosten (EUR/VZÄ) 57 736 57 248 63 273 61 025 

Index 100 99 110 106 

Produktivität (Einheit/VZÄ) 537 540 585 502 

Index 100 101 109 94 

Quelle: Fragebogenantworten 

(77) Im Zuge der Schrumpfungsmaßnahmen des Wirtschaftszweigs der Union wurde die Zahl der Be­
schäftigten 2008 um 13 % gesenkt und im UZ nochmals um 1 %. Der Produktivitätsrückgang sollte 
vor dem Hintergrund gesehen werden, dass bei Schrumpfungsmaßnahmen im Allgemeinen die 
Beschäftigtenzahl erst in einem gewissen zeitlichen Abstand zum Produktionsrückgang sinkt. Die 
Arbeitskosten verzeichneten im Bezugszeitraum mit 6 % einen leichten Anstieg. 

g) Rentabilität, Cashflow, Investitionen, Kapitalrendite und Kapitalbeschaffungsmöglichkeit 

Tabelle 10 

2006 2007 2008 UZ 

Rentabilität – 9,9 % – 2,4 % – 1,3 % – 18,0 %

DE L 298/18 Amtsblatt der Europäischen Union 16.11.2010



2006 2007 2008 UZ 

Jahr/Jahr – 7,5 % + 1,1 % – 16,7 % 

Cashflow (in 1 000 EUR) – 5 091 36 162 19 682 – 20 847 

Jahr/Jahr 41 253 – 18 480 – 40 529 

Investitionen (in 1 000 EUR) 29 070 14 630 32 540 21 465 

Index 100 50,3 112 74 

Kapitalrendite – 10 % – 3 % – 2 % – 25 % 

Jahr/Jahr + 7 % + 1 % – 23 % 

Quelle: Fragebogenantworten 

(78) Die Rentabilität des Wirtschaftszweigs der Union wurde als Nettogewinn vor Steuern aus den Ver­
käufen der gleichartigen Ware in Prozent des mit diesen Verkäufen erzielten Umsatzes ermittelt. Im 
Bezugszeitraum ging die Rentabilität des Wirtschaftszweigs der Union drastisch zurück; sie sank von 
einem Minus von 9,9 % im Jahr 2006 auf ein Minus von 18 % im UZ. Zu diesem drastischen 
Rückgang kam es, obwohl sich die Produktionskosten des Wirtschaftszweigs der Union von 2008 
bis zum UZ um 14 % verringerten (siehe Tabelle 7b). 

(79) Die Entwicklung des Cashflows, also der Möglichkeit des Wirtschaftszweigs, seine Tätigkeiten selbst 
zu finanzieren, spiegelt weitgehend die Entwicklung der Rentabilität wider. Folglich weist auch der 
Cashflow im Bezugszeitraum einen deutlichen Rückgang auf. Gleiches gilt für die Kapitalrendite, 
welche sich im Bezugszeitraum ähnlich negativ entwickelte wie die Geschäftsergebnisse des Wirt­
schaftszweigs der Union. 

(80) Aus den vorstehenden Gründen war der Wirtschaftszweig der Union nur noch begrenzt in der Lage 
zu investieren; der Cashflow war im Bezugszeitraum stark rückläufig. Infolgedessen gingen die 
Investitionen im Bezugszeitraum um 26,2 % zurück. 

h) Wachstum 

(81) Während der Unionsverbrauch von 2006 bis zum UZ um 28 % sank, gingen die Verkaufsmengen 
des Wirtschaftszweigs der Union auf dem Unionsmarkt um 15 % zurück. Betrachtet man die Ent­
wicklung im Bezugszeitraum, so fiel der Rückgang der Verkaufsmengen des Wirtschaftszweigs der 
Union mit 15 % weniger stark aus als der Rückgang des Unionsverbrauchs mit 28 %. Dementspre­
chend stieg der Marktanteil des Wirtschaftszweigs der Union im selben Zeitraum um 12 Prozent­
punkte. 

i) Höhe der tatsächlichen Dumpingspanne 

(82) Die oben im betreffenden Abschnitt aufgeführten Dumpingspannen für die VR China liegen über der 
Geringfügigkeitsschwelle. Angesichts der Mengen und Preise der gedumpten Einfuhren können die 
Auswirkungen der tatsächlichen Dumpingspannen nicht als unerheblich angesehen werden. 

5. Schlussfolgerung zur Schädigung 

(83) Die Untersuchung ergab, dass sich einige Indikatoren für die wirtschaftliche Lage des Wirtschafts­
zweigs der Union im Bezugszeitraum deutlich verschlechterten. 

(84) Die Verkaufsmenge ging um 15 % und die Produktionsmenge um 20 % zurück, die Auslastung der 
Produktionsstätten sank von 86 % auf 77 % und die Zahl der Beschäftigten musste um 14 % ver­
ringert werden. Im selben Zeitraum wurden die Preise um 5 % gesenkt. Von 2008 bis zum UZ sank 
der Verkaufspreis um 26 %; folglich war die Rentabilität außerordentlich gering und wirkte sich 
negativ auf Investitionen und Finanzindikatoren wie Cashflow und Kapitalrendite aus. 

(85) Der Wirtschaftszweig der Union war zwar in der Lage, auch bei einem rückläufigen Verbrauch seinen 
Anteil am Unionsmarkt um 12 Prozentpunkte zu steigern, aber das niedrige Preisniveau auf dem 
Unionsmarkt, insbesondere im UZ, hatte zur Folge, dass sich die Finanzsituation des Wirtschafts­
zweigs der Union im UZ deutlich verschlechterte. Die Preise konnten nicht einmal die Produktions­
kosten decken, die Verluste entsprachen einem Minus von 18 % des Umsatzes.
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(86) Aus diesen Gründen vertritt die Kommission die Auffassung, dass der Wirtschaftszweig der Union im 
UZ eine bedeutende Schädigung erlitt. 

E. SCHADENSURSACHE 

1. Einleitung 

(87) Nach Artikel 3 Absätze 6 und 7 der Grundverordnung wurde geprüft, ob die bedeutende Schädigung 
des Wirtschaftszweigs der Union durch die gedumpten Einfuhren aus dem betroffenen Land ver­
ursacht worden war. Darüber hinaus prüfte die Kommission auch andere bekannte Faktoren, die den 
Wirtschaftszweig der Union geschädigt haben könnten, damit eine Schädigung aufgrund dieser 
anderen Faktoren nicht den gedumpten Einfuhren zugerechnet wurde. 

2. Auswirkungen der gedumpten Einfuhren 

(88) Bekanntlich war die Mitarbeit der chinesischen ausführenden Hersteller bei dieser Untersuchung sehr 
gering. Auf die kooperierenden ausführenden Hersteller entfielen rund 29 % der gesamten Melamin­
einfuhren im UZ. 

(89) Den Eurostat-Einfuhrstatistiken zufolge ging die Menge der Einfuhren aus der VR China im Bezugs­
zeitraum insgesamt deutlich zurück (um 34 %). Anders ausgedrückt bedeutet dies, dass im besagten 
Zeitraum diese Einfuhren, relativ gesehen, stärker rückläufig waren als der Verbrauch (– 28 %). 

(90) Aufgrund der Eurostat-Daten wäre zu vermuten, dass der Einfuhrpreis für chinesisches Melamin im 
Bezugszeitraum um 10 % anstieg. Von 2008 bis zum UZ ging er deutlich zurück (um 31 %). Aus den 
überprüften Angaben der chinesischen kooperierenden Ausführer, auf die rund 30 % der Gesamt­
einfuhren aus der VR China entfielen, geht jedoch hervor, dass der Durchschnittspreis der chinesi­
schen Einfuhren weit unter dem von Eurostat angegebenen Preis lag. Die Untersuchung ergab, dass 
die kooperierenden Hersteller im UZ den Preis des Wirtschaftszweigs der Union im Durchschnitt um 
10,3 % unterboten hatten. 

(91) Da die Mitarbeit in der VR China sehr gering war, vertritt die Kommission die Auffassung, dass der in 
den Betrieben der kooperierenden Hersteller überprüfte Preis Vorrang vor den Eurostat-Preisdaten 
haben sollte. 

(92) Eine Analyse der Melamin-Einfuhrmenge auf Monatsbasis ergab, dass die chinesischen Einfuhren im 
ersten Halbjahr des UZ, als die Krise der Branche ihren Höhepunkt erreicht hatte, mit einem Markt­
anteil von bis zu 15 % auf dem Unionsmarkt stark präsent waren. Der Wirtschaftszweig der Union 
hatte aufgrund seiner Struktur und seines Produktionsverfahrens keine andere Wahl, als seine Ver­
kaufspreise zu senken, wenn er seinen Marktanteil halten wollte. Obschon die chinesischen Ausführer 
ihre Ausfuhren in die Union im zweiten Halbjahr des UZ deutlich gedrosselt hatten, wirkten sich ihre 
massive Präsenz zu Beginn des UZ sowie ihre niedrigen Verkaufspreise in den restlichen Monaten des 
UZ weiter negativ auf den Unionsmarkt und den Wirtschaftszweig der Union aus. 

(93) Die Untersuchung ergab, dass der Wirtschaftszweig der Union im Bezugszeitraum unter einem 
gravierenden Produktionsrückgang, einer Verringerung der Kapazitätsauslastung, Verlusten bei der 
Verkaufsmenge sowie unter dem Abbau von Arbeitsplätzen litt. Die Struktur des Wirtschaftszweigs 
der Union und die Entwicklung der obengenannten Schadensfaktoren lassen den Schluss zu, dass die 
Verschlechterung seiner wirtschaftlichen Lage in gewissem Umfang auf die Krise und die geringe 
Nachfrage auf dem Markt zurückzuführen waren (siehe Randnummern 96 bis 99). Ausschlaggebend 
waren aber auch die Niedrigpreise der chinesischen Ausfuhren und der Druck, den sie vor allem von 
2008 bis zum UZ auf den Wirtschaftszweig der Union ausübten, so dass dieser seine Kosten nicht 
decken konnte. Infolgedessen erreichten die im UZ erlittenen Verluste einen Minuswert von 18 % des 
Umsatzes. 

(94) In Anbetracht der bei der MWB-Untersuchung festgestellten Verzerrung in der VR China und der 
Höhe der ermittelten Dumpingspanne sowie angesichts der insbesondere unter Randnummer 91 
getroffenen Feststellungen, vertritt die Kommission die Auffassung, dass die Präsenz gedumpter Nied­
rigpreiseinfuhren auf dem Unionsmarkt, die den Preis des Wirtschaftszweigs der Union um mehr als 
10 % unterboten, — ungeachtet des rückläufigen Marktanteils dieser Einfuhren — ihren Teil dazu 
beitrug, den Negativtrend bei den Verkaufspreisen auf dem Unionsmarkt im gesamten UZ weiter zu 
verschärfen.
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(95) Aufgrund dieses Sachverhalts kann festgestellt werden, dass zwischen den gedumpten Einfuhren und 
der Schädigung des Wirtschaftszweigs der Union ein ursächlicher Zusammenhang besteht. 

3. Auswirkungen weiterer Faktoren 

(96) Zu den weiteren Faktoren, die im Zusammenhang mit der Schadensursache untersucht wurden, 
zählen die Nachfrageentwicklung auf dem Unionsmarkt, die Wirtschaftskrise, die Produktionskosten 
des Wirtschaftszweigs der Union, die Ausfuhrleistung des Wirtschaftszweigs der Union sowie die 
Melamineinfuhren aus anderen Drittländern. 

a) Nachfrageentwicklung auf dem Unionsmarkt und Wirtschaftskrise 

(97) Bekanntlich kommt Melamin in erster Linie im Wohnungsbaumarkt zur Anwendung. Nach dem 
Einbruch auf diesem Markt infolge der Wirtschaftskrise brach auch der Verbrauch ein, und zwar nicht 
nur auf dem Unionsmarkt, sondern auch auf dem Weltmarkt. Da die EU weltweit der bei weitem 
größte Melaminmarkt ist, wirkte sich die Krise negativ auf diesen Markt aus. Deutliche Anzeichen 
hierfür waren ein Verbrauchsrückgang um 28 %, vom Wirtschaftszweig der Union vorgenommene 
Produktionsstopps sowie herabgesetzte Verkaufspreise. 

(98) Die oben genannten Fakten und Erwägungen lassen mithin den Schluss zu, dass sich die Schädigung 
des Wirtschaftszweigs der Union zum Teil auf die Wirtschaftskrise zurückführen ließ. 

(99) Wie unter den Randnummern 87 bis 94 erläutert, ist dabei allerdings zu bedenken, dass auf dem 
chinesischen Melaminmarkt eindeutige Verzerrungen festgestellt wurden. Darüber hinaus unterboten 
die Preise der gedumpten Einfuhren aus der VR China den Preis des Wirtschaftszweigs der Union im 
UZ im Durchschnitt um 10 % und verschärften damit weiter die negativen Auswirkungen auf das 
Preisniveau, und zwar vor allem im UZ. 

(100) Auch wenn davon ausgegangen wird, dass die bedeutende Schädigung des Wirtschaftszweigs der 
Union zum Teil auf die Wirtschaftskrise zurückzuführen ist, so reicht — in Anbetracht der von den 
chinesischen Ausführern praktizierten Preisunterbietung und ihrer zeitweise verstärkten Präsenz im 
UZ (siehe Randnummer 91) — diese Tatsache an sich nicht aus, um den ursächlichen Zusammen­
hang zwischen den gedumpten Einfuhren und der bedeutenden Schädigung des Wirtschaftszweigs der 
Union zu widerlegen. 

b) Produktionskosten des Wirtschaftszweigs der Union 

(101) Die Untersuchung ergab, dass es sich bei der Melaminproduktion um einen kapitalintensiven Wirt­
schaftszweig mit hohen Fixkosten handelt. Die Kosten des Wirtschaftszweigs der Union für die 
Melaminproduktion blieben im Bezugszeitraum unverändert, gingen jedoch von 2008 bis zum UZ 
um 14 % zurück (siehe Tabelle 7b). Daraufhin hätte sich die Rentabilität des Wirtschaftszweigs der 
Union eigentlich etwas erholen sollen, doch das niedrige Preisniveau auf dem Unionsmarkt und die 
Preisunterbietung durch die gedumpten Niedrigpreiseinfuhren aus der VR China standen dem im 
Wege. 

(102) Daher wird der Schluss gezogen, dass die Produktionskosten die Schädigung des Wirtschaftszweigs 
der Union nicht verursacht haben. 

c) Ausfuhrleistung des Wirtschaftszweigs der Union 

(103) Obschon sich die Analyse der Schädigung und der Schadensursache auf die Lage des Wirtschafts­
zweigs der Union auf dem Unionsmarkt konzentrierte, wurde geprüft, ob sich die Schädigung 
möglicherweise durch seine Ausfuhrleistung erklären lässt. 

Tabelle 11 

2006 2007 2008 UZ 

Ausfuhren (in 1 000 Tonnen) 84 103 78 956 68 560 85 146 

Index 100 94 82 101 

Quelle: Fragebogenantworten des Wirtschaftszweigs der Union
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(104) Die Analyse ergab, dass die Ausfuhrverkäufe des Wirtschaftszweigs der Union an unabhängige 
Abnehmer im Bezugszeitraum mit rund 85 000 Tonnen, was 28 % der Produktion entspricht, auf 
demselben Niveau blieben. Mithin wiesen die Antragsteller auch während der Krise eine sehr gute 
Ausfuhrleistung auf. Folglich kann die Schädigung des Wirtschaftszweigs der Union weder durch die 
Ausfuhren erklärt, noch auf die Ausfuhren zurückgeführt werden. 

d) Einfuhren aus anderen Drittländern 

(105) Die Mengen- und Preisentwicklung der Einfuhren aus anderen Drittländern von 2006 bis zum UZ 
stellt sich folgendermaßen dar: 

Tabelle 12 

Andere Drittländer 2006 2007 2008 UZ 

Einfuhren (in Tonnen) 45 480 41 060 24 835 16 473 

Index 100 90 55 36 

Marktanteil 12,3 % 10,6 % 7,7 % 6,2 % 

Index 100 86 62 50 

Preis (in EUR/Tonne) 820 941 1 094 895 

Index 100 115 133 109 

Quelle: Eurostat 

(106) Abgesehen von den Einfuhren aus Iran und Saudi-Arabien lagen die Einfuhren aus einzelnen Dritt­
ländern im UZ unter der Geringfügigkeitsschwelle von 1 % des Anteils am Unionsmarkt. Die Unter­
suchung ergab, dass die Einfuhrmenge aus Drittländern im Bezugszeitraum rückläufig war. In Bezug 
auf Iran und Saudi-Arabien, auf die im UZ 4,4 % bzw. 1,4 % des EU-Verbrauchs entfielen, wurde 
festgestellt, dass die Preise dieser Länder über den Preisen der kooperierenden chinesischen Ausführer 
lagen. Daher vertritt die Kommission die Auffassung, dass diese Mengen und Preise, wenn überhaupt, 
nur begrenzte Auswirkungen auf den EU-Markt gehabt haben dürften. 

(107) In Anbetracht des vorstehenden Sachverhalts wurde vorläufig der Schluss gezogen, dass die Einfuhren 
aus diesen Drittländern nicht nennenswert zur bedeutenden Schädigung des Wirtschaftszweigs der 
Union beitrugen. 

4. Schlussfolgerung zur Schadensursache 

(108) Die vorstehende Analyse zeigte, dass es im Bezugszeitraum zu einem deutlichen Rückgang der 
Mengen und des Marktanteils der gedumpten Niedrigpreiseinfuhren mit Ursprung in der VR China 
kam. Dessen ungeachtet wurden diese Einfuhren zu erheblich gedumpten Preisen verkauft, die im UZ 
die Preise des Wirtschaftszweigs der Union auf dem Unionsmarkt um 10 % unterboten. Die negativen 
Folgen für die auf dem Unionsmarkt üblichen Preise hielten den gesamten UZ über an. Auf der 
Grundlage aller Fakten und Erwägungen wurde die Auffassung vertreten, dass zwischen den gedump­
ten Einfuhren und der Schädigung des Wirtschaftszweigs der Union im UZ ein ursächlicher Zusam­
menhang besteht. 

(109) Die Prüfung der weiteren bekannten Faktoren, die den Wirtschaftszweig der Union geschädigt haben 
könnten, ergab, dass sie den ursächlichen Zusammenhang zwischen den gedumpten Einfuhren aus 
der VR China und der bedeutenden Schädigung des Wirtschaftszweigs der Union nicht entkräften. 

(110) Aufgrund der vorstehenden Analyse, bei der die Auswirkungen aller bekannten Faktoren auf die Lage 
des Wirtschaftszweigs der Union ordnungsgemäß von den schädigenden Auswirkungen der gedump­
ten Einfuhren unterschieden und abgegrenzt wurden, wurde vorläufig der Schluss gezogen, dass die 
gedumpten Einfuhren aus der VR China eine bedeutende Schädigung des Wirtschaftszweigs der 
Union im Sinne des Artikels 3 Absatz 6 der Grundverordnung verursachten.
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F. UNIONSINTERESSE 

1. Vorbemerkung 

(111) Nach Artikel 21 der Grundverordnung wurde untersucht, ob in diesem Fall, ungeachtet der vorläu­
figen Schlussfolgerung zum schädigenden Dumping, zwingende Gründe dafür sprachen, dass die 
Einführung vorläufiger Antidumpingmaßnahmen nicht im Interesse der Union läge. Dabei wurden 
die Interessen aller Beteiligten berücksichtigt, einschließlich derjenigen des Wirtschaftszweigs der 
Union, der Einführer und der Verwender der betroffenen Ware. 

2. Interesse des Wirtschaftszweigs der Union 

(112) Der Wirtschaftszweig der Union besteht aus drei Herstellern mit Fabriken in verschiedenen Mitglied­
staaten der Union, bei denen im Zusammenhang mit der gleichartigen Ware über 600 Personen 
direkt beschäftigt sind. 

(113) Der Wirtschaftszweig der Union erlitt durch die gedumpten Einfuhren aus der VR China eine 
bedeutende Schädigung. Es sei daran erinnert, dass die meisten relevanten Schadensindikatoren im 
Bezugszeitraum eine negative Entwicklung aufwiesen. Insbesondere die Schadensindikatoren im Zu­
sammenhang mit dem Geschäftsergebnis des Wirtschaftszweigs der Union wie Rentabilität, Cashflow 
und Kapitalrendite hatten sich deutlich negativ entwickelt. Die Kommission ist der Auffassung, dass 
sich die Melaminbranche ohne die Einführung von Maßnahmen nicht so weit erholen wird, dass sich 
auch die Finanzlage des Wirtschaftszweigs der Union erholen kann. 

(114) Es steht zu erwarten, dass auf dem Unionsmarkt durch die Einführung vorläufiger Antidumpingzölle 
wieder faire Handelsbedingungen hergestellt werden, so dass die Preise für Melamin die verschiedenen 
Kostenfaktoren und die Marktbedingungen widerspiegeln können. Es kann davon ausgegangen wer­
den, dass die Einführung vorläufiger Maßnahmen und eine Erholung der Branche den Wirtschafts­
zweig der Union in die Lage versetzen würde, Größenvorteile zu nutzen, um seinen Marktanteil zu 
halten, was wiederum positive Auswirkungen auf seine wirtschaftliche Lage und seine Rentabilität 
hätte. 

(115) Daher wurde der Schluss gezogen, dass die Einführung vorläufiger Antidumpingmaßnahmen gegen­
über den Einfuhren von Melamin mit Ursprung in der VR China im Interesse des Wirtschaftszweigs 
der Union läge. 

3. Interesse der Verwender 

(116) Die Mitarbeit der Verwender war in diesem Fall relativ gering. Es wurden 44 Fragebogen an die 
bekannten Verwender auf dem Unionsmarkt versandt; nur sieben Antworten konnten als ausreichend 
aussagekräftig erachtet werden, um die wirtschaftliche Lage dieser Verwender und die möglichen 
Auswirkungen der Antidumpingmaßnahmen auf ihre Tätigkeit zu beurteilen. Auf die kooperierenden 
Verwender entfielen rund 10 % des EU-Verbrauchs. 

(117) Dem Wirtschaftszweig der Union zufolge entfallen im Durchschnitt 2 %, höchstens aber 3 % der 
Produktionskosten der Verwenderbranche auf Melamin. Falls dies durch die Kontrollbesuche bestätigt 
wird, die im weiteren Verlauf der Untersuchung in den Betrieben der Verwender durchgeführt 
werden, hätten die vorgeschlagenen Antidumpingmaßnahmen nur begrenzte Auswirkungen auf die 
Branche der Verwender. 

(118) Geht man von den wenigen aussagekräftigen Antworten der Verwender aus, dürfte der Anteil von 
Melamin an den Produktionskosten der Verwender bei rund 10 % liegen. Je nach Rentabilitätsniveau 
der Verwender (zu dem keine eindeutigen Angaben gemacht wurden) könnten sich die Maßnahmen 
daher negativ auswirken. Wie bereits erwähnt, werden im weiteren Verlauf der Untersuchung in den 
Betrieben der wichtigsten Verwender Kontrollbesuche durchgeführt. Darüber hinaus wird die Kom­
mission versuchen, die Branche der Verwender zu einer intensiveren Mitarbeit zu bewegen. 

(119) Einige Parteien vertraten außerdem die Ansicht, dass aufgrund der Größe des Marktanteils des Wirt­
schaftszweigs der Union die wichtigste Folge der Einführung von Antidumpingmaßnahmen in diesem 
Fall darin bestehen dürfte, dass der Wirtschaftszweig nach Einführung der Maßnahmen den Melamin­
preis anhebt. 

(120) Dessen ungeachtet ist die Kommission der Meinung, dass ein Verzicht auf die Einführung von 
Maßnahmen gegenüber gedumpten Einfuhren aus der VR China bei bestimmten Unionsherstellern 
zu einem weiteren Produktionsabbau und in der Folge eventuell zu Problemen wie einer Angebots­
verknappung auf dem Unionsmarkt, dem weltweit größten Melaminmarkt, führen kann.
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(121) Aufgrund der oben genannten Fakten und Erwägungen wird die Auffassung vertreten, dass zum 
jetzigen Zeitpunkt keine fundierten Hinweise darauf vorliegen, dass eine Einführung vorläufiger 
Maßnahmen unverhältnismäßige Auswirkungen auf die Tätigkeit der Branche der Verwender hätte. 
Daher sprechen nach Auffassung der Kommission keine zwingenden Gründe gegen die Einführung 
vorläufiger Antidumpingmaßnahmen. 

4. Schlussfolgerung zum Unionsinteresse 

(122) Aufgrund des vorstehenden Sachverhalts wurde der vorläufige Schluss gezogen, dass auf der Grund­
lage der vorliegenden Informationen zum Unionsinteresse insgesamt keine zwingenden Gründe gegen 
die Einführung vorläufiger Maßnahmen gegenüber den Einfuhren von Melamin mit Ursprung in der 
VR China sprechen. 

G. VORLÄUFIGE ANTIDUMPINGMASSNAHMEN 

1. Schadensbeseitigungsschwelle 

(123) In Anbetracht der Schlussfolgerungen zu Dumping, Schädigung, Schadensursache und Unionsinte­
resse sollten vorläufige Antidumpingmaßnahmen eingeführt werden, um eine weitere Schädigung des 
Wirtschaftszweigs der Union durch die gedumpten Einfuhren zu verhindern. 

(124) Bei der Festsetzung der Höhe dieser Maßnahmen wurden die festgestellten Dumpingspannen und der 
Zollsatz berücksichtigt, der zur Beseitigung der Schädigung des Wirtschaftszweigs der Union erfor­
derlich ist. 

(125) Bei der Ermittlung des Zollsatzes, der zur Beseitigung der Auswirkungen des schädigenden Dumpings 
erforderlich ist, wurde berücksichtigt, dass etwaige Maßnahmen es dem Wirtschaftszweig der Union 
ermöglichen sollten, seine Produktionskosten zu decken und einen angemessenen Gewinn vor Steu­
ern zu erzielen, der in einer solchen Branche unter normalen Wettbewerbsbedingungen, d. h. ohne 
gedumpte Einfuhren, beim Verkauf der gleichartigen Ware in der Union erwirtschaftet werden 
könnte. Die Kommission ist der Auffassung, dass für den Gewinn, der ohne gedumpte Einfuhren 
erzielt werden könnte, das Jahr 2003 herangezogen werden sollte, da es das einzige Jahr ist, in dem 
der Wirtschaftszweig der Union Gewinne erwirtschaftete und die Einfuhren aus der VR China auf 
dem Unionsmarkt weniger stark vertreten waren. Mithin werden 5 % des Umsatzes als angemessene 
Mindestgewinnspanne angesehen, die der Wirtschaftszweig der Union ohne schädigendes Dumping 
erwartungsgemäß hätte erzielen können. 

(126) Auf dieser Grundlage wurde für den Wirtschaftszweig der Union ein nicht schädigender Preis für die 
gleichartige Ware berechnet. Dieser wurde anhand der Produktionskosten zuzüglich der vorgenannten 
Gewinnspanne von 5 % ermittelt. 

(127) Die notwendige Preiserhöhung wurde anschließend auf der Grundlage eines Vergleichs des gewoge­
nen durchschnittlichen Einfuhrpreises der kooperierenden ausführenden Hersteller in der VR China, 
gebührend berichtigt um Einfuhrkosten und Zölle, mit dem nicht schädigenden Preis der vom Wirt­
schaftszweig der Union auf dem Unionsmarkt im UZ verkauften Ware bestimmt. Die Differenz, die 
sich aus diesem Vergleich ergab, wurde dann als Prozentsatz des durchschnittlichen CIF-Einfuhrwerts 
der verglichenen Warentypen ausgedrückt. 

2. Vorläufige Maßnahmen 

(128) Aus den genannten Gründen sollten daher nach Artikel 7 Absatz 2 der Grundverordnung, der so 
genannten Regel des niedrigeren Zolls, gegenüber den Einfuhren mit Ursprung in der VR China 
vorläufige Antidumpingzölle in Höhe der Dumpingspanne oder der Schadensspanne, je nachdem, 
welche niedriger ist, eingeführt werden. 

(129) Die in dieser Verordnung angegebenen unternehmensspezifischen Antidumpingzollsätze wurden an­
hand der Feststellungen dieser Untersuchung festgesetzt. Mithin spiegeln sie die Lage der betroffenen 
Unternehmen während dieser Untersuchung wider. Im Gegensatz zu den landesweiten Zollsätzen für 
„alle übrigen Unternehmen“ gelten diese Zollsätze daher ausschließlich für die Einfuhren der Waren, 
die ihren Ursprung in der VR China haben und von den namentlich genannten juristischen Personen 
hergestellt wurden. Eingeführte Waren, die von anderen, nicht im verfügenden Teil dieser Verordnung 
genannten Unternehmen (einschließlich der mit den ausdrücklich genannten Unternehmen verbun­
denen Unternehmen) hergestellt werden, unterliegen nicht diesen unternehmensspezifischen Zollsät­
zen, sondern dem für „alle übrigen Unternehmen“ geltenden Zollsatz.
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(130) Etwaige Anträge auf Anwendung dieser unternehmensspezifischen Antidumpingzollsätze (z. B. in­
folge einer Umfirmierung des betreffenden Unternehmens oder nach Gründung neuer Produktions- 
oder Verkaufseinheiten) sind umgehend unter Beifügung aller relevanten Informationen an die Kom­
mission ( 1 ) zu richten; beizufügen sind insbesondere Informationen über etwaige Änderungen der 
Unternehmenstätigkeit in den Bereichen Produktion, Inlandsverkäufe und Ausfuhrverkäufe im Zu­
sammenhang mit z. B. der Umfirmierung oder der Gründung von Produktions- und Verkaufsein­
heiten. Sofern erforderlich wird die Verordnung entsprechend geändert und die Liste der Unterneh­
men, für die unternehmensspezifische Zollsätze gelten, aktualisiert. 

(131) Damit eine ordnungsgemäße Anwendung des Antidumpingzolls gewährleistet ist, sollte der residuale 
Zollsatz nicht nur für die nicht kooperierenden ausführenden Hersteller gelten, sondern auch für die 
Hersteller, die im UZ keine Ausfuhren in die Union getätigt haben. 

(132) Folgende Dumping- und Schadensspannen wurden festgelegt: 

Unternehmen Dumpingspanne Schadensspanne 

Sichuan Golden Elephant 44,9 % 46,5 % 

Shandong Liaherd 47,6 % 47,8 % 

Henan Junhua 49,0 % 53,9 % 

Alle übrigen Unternehmen 65,6 % 65,2 % 

H. UNTERRICHTUNG 

(133) Die oben ausgeführten vorläufigen Feststellungen werden allen interessierten Parteien mit dem Hin­
weis mitgeteilt, dass sie schriftlich dazu Stellung nehmen und eine Anhörung beantragen können. 
Ihre Stellungnahmen werden geprüft und, soweit angezeigt, berücksichtigt, bevor eine endgültige 
Entscheidung getroffen wird. Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass die Feststellungen zur Einfüh­
rung von Antidumpingzöllen im Rahmen dieser Verordnung vorläufig sind und im Hinblick auf 
endgültige Feststellungen möglicherweise überprüft werden müssen — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

(1) Es wird ein vorläufiger Antidumpingzoll auf die Einfuhren von Melamin mit Ursprung in der Volks­
republik China eingeführt, das derzeit unter dem KN-Code 2933 61 00 eingereiht wird. 

(2) Für die in Absatz 1 beschriebene und von den nachstehend aufgeführten Unternehmen hergestellte 
Ware gelten folgende vorläufige Antidumpingzollsätze auf den Nettopreis frei Grenze der Union, unverzollt: 

Unternehmen Zollsatz (%) TARIC-Zusatzcode 

Sichuan Golden Elephant 44,9 A986 

Shandong Liaherd 47,6 A987 

Henan Junhua 49,0 A988 

Alle übrigen Unternehmen 65,2 A999 

(3) Die Überführung der in Absatz 1 genannten Ware in den zollrechtlich freien Verkehr in der Euro­
päischen Union ist von der Leistung einer Sicherheit in Höhe des vorläufigen Zolls abhängig. 

(4) Sofern nichts anderes bestimmt ist, finden die geltenden Zollvorschriften Anwendung. 

Artikel 2 

(1) Unbeschadet des Artikels 20 der Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 des Rates können interessierte 
Parteien innerhalb eines Monats nach Inkrafttreten dieser Verordnung eine Unterrichtung über die wesent­
lichen Tatsachen und Erwägungen beantragen, auf deren Grundlage diese Verordnung erlassen wurde, ihren 
Standpunkt schriftlich darlegen und eine Anhörung durch die Kommission beantragen.
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(2) Nach Artikel 21 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 des Rates können die betroffenen 
Parteien innerhalb eines Monats nach Inkrafttreten der vorliegenden Verordnung Anmerkungen zu deren 
Anwendung vorbringen. 

Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 1 gilt für einen Zeitraum von sechs Monaten. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied­
staat. 

Brüssel, den 15. November 2010 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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